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 Veröffentlicht am 30.01.1991

Norm

AO §62

Rechtssatz

In bezug auf das übertragene Vermögen gehen auch die P ichten des Schuldners auf den Sachwalter über, sodaß der

Sachwalter für die Absonderungsgläubiger so zu sorgen hat, wie es dem Schuldner oblegen wäre.
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